
     Mitgliedsbeiträge Friedrichshagener Sportverein 1912 e. V.  
 

Abteilung Handball 
 

Verantwortliche                   Kontakt                                Bankverbindung 
A. Rubandt        Abt. Leiter            Friedrichshagener Sportverein 1912 e. V.            Berliner Volksbank                     
U. Baltruschat   1.Stellv.                Fürstenwalder Damm 570 12587 BLN         IBAN: DE08100900003645514032 
O. Lüdeke         Kassenwart                 fsv-1912-handball@gmx.de                           BIC:  BEVODEBBXXX 
 

 
 

Beitragsordnung 
 
1. Grundlagen 
 

Grundlage für die Beitragsordnung ist die Satzung des Friedrichshagener Sportverein 1912 e. V.  in der jeweils 
geltenden Fassung, die jedem Mitglied in der Geschäftsstelle und im Internet zur Einsicht vorliegt.         

 
 
2. Aufnahmegebühr und Beitragshöhe 
 

Aufnahmegebühr (einmalig) nur bei Erstanmeldung    10,00 € 
 
 

 Beiträge   ¼ jährlich jährlich  

 Kinder ab  E-A Jugend 
 und Azubis, Studenten,      
 Bürgergeld Empfänger       
(jeweils mit Nachweis) 
 

45,00 € 
 

180,00 € 
 

 

 Erwachsene 60,00 €                        240,00 €  
  

 
 
 

Fördermitglieder                                nach eigener Festlegung, mindestens jedoch 5,-€  monatlich         
 
Die Beiträge sind im Voraus zu entrichten, können auch quartalsweise gezahlt werden. 
 
Bei besonderer finanzieller Situation können Mitglieder einen Antrag an die Leitung der Handballabteilung auf 
Minderung und/oder Änderung der Zahlungsweise ihres Beitrags stellen. 
Für Empfänger von Sozialleistungen wird der Beitrag auf Antrag vom Amt übernommen. Hierzu ist der  
Bescheid in Kopie vorzulegen.    
 
Mitglieder der Abteilungsleitung und ehrenamtliche tätige Mitglieder sind in ihrer Amtszeit von der Entrichtung 
der Beiträge befreit. 
Beitragsänderungen sind grundsätzlich durch die Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

 
 
3. Organisation des Zahlungsverkehrs 
 

 

Daueraufträge: Zahlungen per Dauerauftrag an die Abteilung Handball sind unter Angabe der Daten des 
betreffenden Mitglieds möglich. 
 

Überweisungen: Zahlungen per Überweisung erfolgen an die Abteilung Handball unter Angabe der Daten des 
betreffenden Mitglieds sowie dem Beitragszeitraums. 
 
 
 
 

4. Bankverbindung 
 

Empfänger:      FSV 1912 e. V.   
Kontonummer:            3645514032                    (IBAN: DE08 1009 0000 3645 5140 32)                      
BLZ:                            10090000                        (BIC:  BEVODEBBXXX)  
Bank:                           Berliner Volksbank 
 
Verwendungszweck: Nachname und Vorname des Mitgliedes, sowie Beitragszeitraum oder 

Rechnungsnummer 
 



     Mitgliedsbeiträge Friedrichshagener Sportverein 1912 e. V.  
 

Abteilung Handball 
 

Verantwortliche                   Kontakt                                Bankverbindung 
A. Rubandt        Abt. Leiter            Friedrichshagener Sportverein 1912 e. V.            Berliner Volksbank                     
U. Baltruschat   1.Stellv.                Fürstenwalder Damm 570 12587 BLN         IBAN: DE08100900003645514032 
O. Lüdeke         Kassenwart                 fsv-1912-handball@gmx.de                           BIC:  BEVODEBBXXX 
 

 
 

 
 
5. Beitragsdisziplin/Zahlungsverzug 

 

Die Beitragspflicht ist eine Bringepflicht des Mitgliedes oder bei Minderjährigen Mitgliedern die des 
gesetzlichen Vertreters! 
 

Bei Zahlungsverzügen ist die Abteilung Handball bzw. der/die TrainerIn / ÜbungsleiterIn berechtigt, 
Sportler(innen) vom Training und Wettkampf auszuschließen! 
 

 
 
6. Adressänderung 
 

Anschriftenänderungen sind umgehend der Leitung der Abteilung Handball mitzuteilen. Die Mitteilung kann 
auch über den/die TrainerIn/ÜbungsleiterIn erfolgen. 

 
 
 
7. Austritt / Kündigung 
 

Der Austritt muss dem Verein schriftlich, bei Minderjährigen durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden 
und ist zu jedem Quartalsende möglich. Ansonsten gilt die Beitragsordnung des Hauptvereins. 
 

Beim Austritt muss das Beitragskonto ausgeglichen sein! 
 

 
Die Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.04.2014 mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzte Änderung: 06.12.2023 
  


